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Vfg Nr. 47/2020

Änderung der Regelung zum Portierungsdatenaustauschver-
fahren zwischen Netzbetreibern in der Verfügung „Struktur 
und Ausgestaltung des Nummernbereichs für Ortsnetz-
rufnummern“ (AKNN-Spezifikation 19.0.1)

Abschnitt 8.4 der Verfügung 25/2006 „Struktur und Ausgestaltung 
des Nummernbereichs für Ortsnetzrufnummern“ wird mit Wirkung 
zum 21.03.2021 wie folgt neu gefasst: 

„Für portierte Rufnummern muss vom ursprünglich abge-
benden Anbieter (originärer Zuteilungsnehmer), vom aktu-
ell abgebenden Anbieter und vom aktuell aufnehmenden 
Anbieter gemäß der Spezifikation „Austausch der Portie-
rungsdaten zwischen Netzbetreibern“ des „Arbeitskreises 
für technische und betriebliche Fragen der Nummerierung 
und der Netzzusammenschaltung“ (AKNN; siehe auch 
Mitteilung 108/1997 vom 16.7.1997) verfahren werden. Ab 
dem 21.03.2021 gilt die Version 19.0.1. Im Übergangszeit-
raum vom 21.03.2021 bis 21.04.2021 darf auslaufend 
noch die PDA-Spezifikation 18.0.0 angewendet werden.

Die Spezifikationen sind im Internet verfügbar unter http://
www.aknn.de/index.php und erhältlich bei der

Bundesnetzagentur
Referat 117
Postfach 8001
53105 Bonn.

Rufnummern dürfen nur geschaltet werden, wenn das 
Portierungsdatenaustauschverfahren angewendet wird.

Wird eine portierte Rufnummer der Klasse 4 frei (Kündi-
gung des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz ohne wei-
tere Portierung), muss sie an den originären Zuteilungs-
nehmer zurückgegeben werden. Die Rückgabe soll erst 
drei Monate nach dem Wirksamwerden der Kündigung 
erfolgen, damit dem bisherigen Anbieter innerhalb dieser 
Frist eine Wiederzuteilung an den bisherigen Kunden 
möglich ist. Solange die Rufnummer nicht zurückgegeben 
ist, kann sie zu einem anderen Anbieter portiert werden. 
Eine abgeleitete Zuteilung an andere Teilnehmer darf erst 
nach der Rückgabe und nur durch den originären Zutei-
lungsnehmer erfolgen.“

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer 
sonstigen Dienststelle der Bundesnetzagentur schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist ein elektronisches PDF- bzw. PDF/A-Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen. Die weiteren Bedingungen zur elektroni-
schen Kommunikation mit der Bundesnetzagentur sind der 
 Internetseite der Bundesnetzagentur zu entnehmen
( www.bundesnetzagentur.de
– unter „Die Bundesnetzagentur“).

Der Widerspruch hat gemäß § 137 Abs. 1 TKG keine aufschie-
bende Wirkung. Die Einlegung des Widerspruchs ändert nichts an 
der Wirksamkeit und Vollziehbarkeit der Verfügung. 
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Vfg Nr. 48/2020

Teilweiser Widerruf bestehender Zuteilungen von Ortsnetzruf-
nummern 

Gemäß § 3 Absatz 1 Telekommunikations-Nummerierungsverord-
nung (TNV) kann die Bundesnetzagentur den Nummernplan ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft ändern, soweit dies der 
Erreichung der Ziele der Regulierung nach § 2 Abs. 2 des Tele-
kommunikationsgesetzes dient und unter Berücksichtigung der 
Belange im Sinne des § 66 Abs. 4 Satz 3 des Telekommunikati-
onsgesetzes erforderlich ist.

Die Verfügung 25/2006 „Struktur und Ausgestaltung des Num-
mernbereichs für Ortsnetzrufnummern“ vom 10.05.2006 (Amtsbl. 
BNetzA Nr. 9/2006, S. 1115 ff.) gilt gemäß § 12 Satz 1 i. V. m. 1.1 
der Anlage zu § 12 TNV als Nummerplan i. S. v. § 1 TNV.

Eine Änderung der Verfügung 25/2006 (Verfügung Nr. 47/2020, 
Amtsblatt Nr. 08/2020 vom 06.05.2020) tritt am 21.03.2021 in 
Kraft.

Nach § 3 Absatz 2 TNV entscheidet die Bundesnetzagentur bei 
Änderungen des Nummernplans unter Berücksichtigung der in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Kriterien ferner, ob und zu welchem Zeit-
punkt mit angemessener Übergangsfrist bestehende Zuteilungen 
ganz oder teilweise widerrufen werden.

Alle bestehenden Zuteilungen von Ortsnetzrufnummern werden 
mit Wirkung zum 07.05.2020 insoweit widerrufen, als dass ab die-
sem Zeitpunkt die in der Verfügung 47/2020 festgelegten geän-
derten Nutzungsbedingungen gelten.

Der Widerruf soll die einheitliche Nutzung von Ortsnetzrufnum-
mern sicherstellen. Der Widerruf ist geeignet, erforderlich und an-
gemessen. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, dass Belange 
von Marktbeteiligten die Gewährung einer Übergangsfrist erfor-
dern.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer 
sonstigen Dienststelle der Bundesnetzagentur schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist ein elektronisches PDF- bzw. PDF/A-Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen. Die weiteren Bedingungen zur elektroni-
schen Kommunikation mit der Bundesnetzagentur sind der 
Internetseite  der Bundesnetzagentur zu entnehmen 
( www.bundesnetzagentur.de
– unter „Bundesnetzagentur“).

Der Widerspruch hat gemäß § 137 Abs. 1 TKG keine aufschie-
bende Wirkung. Die Einlegung des Widerspruchs ändert nichts an 
der Wirksamkeit und Vollziehbarkeit der Verfügung. 
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